
 
ALLGEMEINEVERKAUFS- UNDLIEFERBEDINGUNGEN vom1.4.2005 

 
1. ALLGEMEINES 

 
1.1 Die nachstehenden Verkaufs- und Lieferbedingungengelten für alleunsereVerkäufe 

und Leistungen.Einkaufs-oder AllgemeineGeschäftsbedingungendes 
Käufers,diemitdiesenBedingungenin Widerspruchstehen, sindfürunsunverbindlich, auch wennsie 
der Bestellungzugrundegelegt werden undwir ihremInhaltnichtausdrücklichwidersprechen.Diesgilt 
auchdann,wenn der Käufer inseinenBedingungendas Wirksamswerdenabweichender 
Bedingungenausschließt. Auch inder Bewirkung derLeistungdurchuns liegt keine 
stillschweigendeAnerkennungabweichenderBedingungen.Andererseitsgilt imZweifel spätestens die 
Annahmeder geliefertenWarealsAnerkennungunsererAllgemeinenVerkaufs-und 
Lieferbedingungen. 

1.2 UnsereAllgemeinen Verkaufs-undLieferbedingungengeltenauch für alleFolge-
geschäfte,auch wenn bei derenAbschlußnichtnochmals daraufhingewiesen wird. 

1.3 NebenabredensowieÄnderungen undErgänzungendes Vertragesund 
unsererAllgemeinen Verkaufs-undLieferbedingungen sindnur gültig,wennsievon uns  
schriftlichbestätigtwerden. 

2. ANGEBOTE 
 

2.1 Unsere Angebotesind stets freibleibend. 
2.2 Verbesserungen oder Änderungen der Bauart oderAusführungunserer 

Warebleibenvorbehalten. 
2.3 UnsereKostenanschläge,Zeichnungen undsonstigenAngebotsunterlagenbleiben 

unser Eigentum,urheberrechtlicheVerwertungsrechtedaran stehen allein uns zu.Siedürfen 
ohneunsereZustimmungweder vervielfältigt noch weitergegebenwerden. 

3. ANNAHME 
 

3.1 Aufträgegelten erst dannals angenommen,wennsievon uns schriftlichbestätigt sind. 
 
 

4. PREISE 

4.1 DieinunserenPreislisten, Angeboten,Auftragsbestätigungen und Rechnungenagegebe-nen 
Preise verstehen sich, sofern nicht schriftlichetwas anderes vereinbartist, netto 
zzgl.derges.MWSt.ausschließlich Verpackungunfreiunserem Erfüllungsortgemäß Ziff.13.1. 

4.2 BeiLieferungenundTeillieferungen,die vereinbarungsgemäß späterals vier Monatenachdem 
Datum der Auftragsbestätigung erfolgensollen,gilt der zur Zeit der Lieferung gültigeVerkaufspreis. 

4.3 Falls der Preisineinerausländischen Währungangegebenist unddiese Währung 
nachder Auftragsbestätigungabgewertetwird,erhöhtsich der Preis imVerhältnis  der Abwertung. 

4.4 Bei AufträgenmiteinemBestellwertvonweniger als€  50,-nettowerden pauschal 
€50,- zuzüglich Mehrwertsteuerberechnet. 

5. LIEFERUNG 

5.1 Bei höherer Gewalt oder sonstigenaußergewöhnlichen,von 
unsnichtzuvertretendenEreignissen,diedieLieferung unmöglich machen oder wesentlicherschweren, 
können wir für dieDauer der BehinderungdieLieferungeinschränken oder einstellenoder vomVertrag 
zurücktreten,ohne daß dem Käufer deswegen Schadensersatzansprüche zustehen. 

5.2 Für dieEinhaltung vonLieferfristenübernehmenwirkeineGewähr.Schadensersatzan-sprüche 
des Käuferswegen verspäteter Lieferung;auch nach Ablaufeiner uns  etwagesetztenNachfrist sind 
ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit wir wegen Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeitzwingendhaften. 

5.3 Teillieferungensindzulässig. Bei Dauerlieferverträgengilt jedeTeillieferungalseinbesonderes 
Geschäft. Kommen wir mit der Lieferungeines Abrufs oder einer TeilmengeinVerzugoder 
wirddieLeistung insoweit unmöglich,so istderKäufer 
unterdenallgemeinengesetzlichenVoraussetzungenzumRücktrittvomganzenVertragberechtigt.Schad
ensersatzansprüchewegenNichterfüllungdes ganzen Vertragssind jedochausgeschlossen. 

6. VERSENDUNG 

6.1 DieVersendungerfolgt aufGefahrdesKäufers. Bei allenLieferungengehtdie 
GefahrmitderAuslieferungderWare an den Spediteur, den Frachtführer oder die sonst zur 
AusführungderVersendungbestimmtePerson aufden Käufer über. 

6.2 Verpackungs- und Transportmittelsowie denVersand können wir, unter 
AusschlußjederHaftung, auswählen, sofern nicht derKäufer hierüber 
rechtzeitigvorAblaufderLieferfristeineBestimmungtrifft. 

7. ZAHLUNG 
 

7.1 Dieersten 2LieferungenerfolgengegenBar-Nachnahme,  danachgegenRechnung. 
7.2 AlleRechnungensind  sofortohneAbzugnach Rechnungserhaltzahlbar. 
7.3 Bei Projektenwirdmit der AuftragsannahmeeineAnzahlungvon 40% fällig. 
7.4 Zahlungen dürfennur inder vereinbarten Währungerfolgen.Schecks werden nur  zahlungs-
halber angenommen undgeltenerstnach ihrerEinlösungalsZahlung. 
Zahlungen mit Wechsel sindausgeschlossen. 
7.5 Die AufrechnungmitGegenforderungenjeder Artistausgeschlossen,sofern 
nichtdieGegenforderungunbestrittenoderrechtskräftigfestgestelltist. 
7.6 In Abweichungvonden Bestimmungen der §§ 366, 367  BGBund etwaigenAnweisungendes 
Käufers sindwir berechtigtfestzustellen,welcheForderungen durchdieZahlungdesKäufers 

erfülltsind. 
7.7 Nach Fälligkeit der Rechnungsforderungen sind wir berechtigt, dem Käufer - unabhängig 
obVerzugeingetreten ist oder nicht und unbeschadet unserer sonstigengesetzlichen 
Rechte-
VerzugszinseninhandelsüblicherHöhe,mindestensaberinHöhevon3%überdemBundesbankdiskontsatz
, zu berechnen. DieZinsen sindsofort fällig. 

 
8. VERZUG 

 
8.1 Hält derKäufer dievereinbarten Zahlungsbedingungennichtein,gerät er insbeson- 
deremiteiner Zahlung ganzoder teilweiseinVerzug,so werdenalleuns gegenüber 
bestehendenZahlungsverpflichtungen, auchsolche aus anderenVerträgen,sofort fällig. Das 
gleichegilt,wennderKäufer seineZahlungeneinstellt,wenndie EröffnungdesgerichtlichenVergleichs- 
oderKonkursverfahren über seinVermögenbeantragt  oder beschlossen wirdsowie 
wennsonstigeUmständebekannt werden,dieseineKreditwürdigkeitmindern. 
8.2 Bei ZahlungsverzugdesKäuferskönnen wir,unbeschadet unserer sonstigengesetz- 
lichenRechte,weitereLieferungenaus diesemoder einemanderenVertrag verweigern oder voneiner 
Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung abhängig machen. 

9. EIGENTUMSVORBEHALT 
 

9.1 DieWarewirdunter Eigentumsvorbehalt geliefert und bleibtbiszur 
vollenBezahlungunserer sämtlichen Forderungen aus der Geschäftsverbindungunser 
Eigentum. 
9.2 Der Käufer 
darfdieWareimRahmeneinesordnungsgemäßenGeschäftsbetriebesverarbeitenund/oderveräußern.
Er istjedochnichtberechtigt,die Ware zuverpfändenoder zur Sicherheit zuübereignen. 
9.3 Pfändungen sowie sonstigeZugriffe oder AnsprücheDritter hat uns 
derKäufersofortmitzuteilen. Erhat selbst sofort alleMaßnahmen zu treffen, diezur 
AufhebungundAbwehr derartiger ZugriffeundAnsprücheerforderlichsind.Im übrigenhat 
erunsbeider Wahrnehmungunserer Rechteinjeder Weise zuunterstützen. 
9.4 Im Falle der Weiterveräußerungist derKäufer verpflichtet, unser Eigentumvorzube-halten. Er 
trittschon hiermitimvorausseine Ansprüche auseinemetwaigenVeräußerungs-vertraganuns 
abbiszumAusgleichaller Forderungen,die uns gegenihnzustehen.Abgetretenwerdenhiermitauch 
alleForderungen ausWechseln,die aufForderungen ausder 
WeiterveräußerungunseresEigentumsgezogen werden( Kundenwechsel). 
DieÜbergabesolcherWechsel wirddadurch ersetzt, daß der Käufer sie füruns verwahrt oder,falls er 
nicht denunmittelbarenBesitzan ihnenerlangt,seinenHerausgeberanspruchgegenDritte 
hiermitimvorausanuns abtritt. AufVerlangen wirdderKäufersolche Wechsel,mitseinem Indossament 
versehen,unverzüglich anuns abliefern.Auch imFalleeiner etwaigenabredewidrigenDiskontierung 
vonKundenwechseln zu Gunsten des Käufers stehtder Erlös ausder Diskontierungalleinuns 
zu.DerKäuferhat demErwerber dieAbtretungseiner Forderungenanunsmitzuteilen, esseidenn, 
wirhaben ihnvondieserVerpflichtungschriftlich entbunden. Wir sindjederzeitbefugt, den Erwerbervon 
der Abtretung der Ansprüche  desKäufersgegenihn anuns zuunterrichten. 
9.5 Falls der Käufer seineZahlungsverpflichtungensowiedie übrigen,sich ausdem Eigentums-
vorbehaltergebendenVerpflichtungen nichtordnungsgemäßerfüllt, endet seinBesitzrecht an 
derWareund wir sind berechtigt, unter AusschlußallerEinwen- dungen und 
EinredendiesofortigeHerausgabe zuverlangen. Sofernwir nicht ausdrücklichetwas anderes 
erklären,liegt in derRücknahme jedochkeinRücktrittvomVertrag, sieerfolgtvielmehr lediglichzur 
SicherungunsererAnsprüche. Der Käufer bleibtweiterhin zur ErfüllungdesVertragesverpflichtet. 
9.6 Der KäuferhatimFalleder Rücknahme, gleichgültig ob der 
RücktrittvomVertragerklärtwirdodernicht,  die Kosten derRücksendung zutragen. Die 
Rücksendungdarfnur inderOriginalverpackungerfolgen. 
9.7 Der Eigentumsvorbehaltgehtnichtdadurch unter, daßunsere Forderungen 
ineinelaufende Rechnung aufgenommen werdenund der Saldoanerkanntwird. 
9.8 Wir sindverpflichtet, aufVerlangen desKäufers 
denEigentumsvorbehaltinsoweitaufzugeben,alsder Rechnungswert der beim Käufer 
lagerndenunbearbeitetenWareunsereForderungen ummehr als25 %übersteigt. 

 
10. GEWÄHRLEISTUNGEN 

 
10.1 Die Garantiefristbeträgt 12 Monateab LieferungderWare. 
10.2 Hatdie gelieferteWareeinenvon uns zuvertretenden Mangel,so liefernwir nachunserer Wahl 
kostenlosErsatz oder bessern nachoder gewähreneinenangemessenenPreisnachlaß.Falls auch 
dieErsatzlieferungmangelhaft ist, kannderKäufer nachseiner 
WahleinenangemessenenPreisnachlaßoderdieRückgängigmachungdesVertragesverlangen. 
Weitergehende Ansprüche desKäufers gegenuns und 
unsereErfüllungsgehilfen,insbesondereAnsprüche aufErsatzvon Schäden, dienicht an dem 
Liefergegenstandselbst entstanden sind,sind ausgeschlossen, undzwar auchinsoweit,als sieetwa 
aufunerlaubteHandlung (§§ 823ff.BGB) gestützt werden.Dies giltnicht,soweit wir wegen 
Vorsatzoder grober Fahrlässigkeitoderwegen des Fehlenszugesicherter Eigenschaften zwingend 
haften. 
10.3 Mängel derWare müssen uns unverzüglich, undzwar offensichtlicheMängel 
spätestensinnerhalbeinerWochenachEingangder Sendung,verdeckteMängel spätestens 
innerhalbeinerWochenach ihrerErkennbarkeit,schriftlich angezeigtwerden.Ein 
standardisiertesFormular istimInternet veröffentlicht. Geschiehtdiesnicht, ist 
jeglicheGewährleistungausgeschlossen. Diesgiltinsbesonders dann,wennEingriffe 
amgeliefertenGegenstandvorgenommenwurden.Rücksendungungen dürfen nur inder 
Originalverpackungerfolgen. 
10.4 Beanstandungenvon Teillieferungen berechtigen denKäufernicht, 
dieErfüllungdesganzenVertragesabzulehnen. 
10.5 FürAnsprücheDritter wegen Patent-, Gebrauchs-, Geschmacksmuster-oderWaren-

zeichenverletzungen durchdiegelieferten Warenhaften wir nicht. 
 

11. ENTWICKLUNGSAUFTRÄGE 

11.1 BeiAufträgen,deren AusführungbesondereEntwicklungsarbeiten 
erfordert,erwirbtderKäuferkeineErfinderrechte anden entwickeltenGegenständensowie anden 
EinrichtungenzurHerstellungdieserGegenstände, auchwenn er sich an einemTeilderEntwicklung- 
und/oderHerstellungskostenbeteiligthat. 

12. UNWIRKSAMKEIT 
 

12.1 Sollteeineoder mehrereBestimmungendieseAllgemeinenVerkaufs-
undLieferbedingungenunwirksamsein oder werden, sowirddie Wirksamkeitder 
übrigenBestimmungendadurchnichtberührt.DieunwirksameBestimmunggilt schon  
hiermitalsdurcheine neuewirksameersetzt,diemöglichstdenselben rechtlichenund wirtschaftlichen 
Zweckerfüllt. 

13. ERFÜLLUNGSORT,GERICHTSSTAND,RECHT 
 

13.1 Erfüllungsort für unsere Leistungenistjeweils der Ortunseres Werkes oder 
unseresVerkaufsbüro, aus dem dieWaregeliefert wird.Erfüllungsort für dieLeistungen 
desKäufers istinjedem Fall Bensheim.Der Versand erfolgtaus dem Büro 64625 Bensheim. 
13.2 Bei Streitigkeiten, auch soweitsie die Wirksamkeit des Vertrages oder dieserAll- 
gemeinen Verkaufs-und Lieferbedingungen betreffen, ist Gerichtsstand am Sitz der Gesellschaft, 
Uteweg 2 64625 Bensheim. 
Wir sind auch berechtigt,den KäuferanseinemallgemeinenGerichtsstandzuverklagen . 
13.3 Die Rechtsbeziehung zwischen uns und dem Käufer unterliegen unterAusschluß 
etwaigeranderer nationaler Rechtealleindem Recht der BundesrepublikDeutschland.Rechte,die 
unsaufgrund der gesetzlichenBestimmungenzustehen,werdendurchdieseAllgemeinen Verkaufs-
undLieferbedingungen nichtberührt. 

14. SOFTWARE-LIZENZ( NUTZUNGSRECHT ) 
 

14.1 Vorbehaltlicheinzelvertraglicher BestimmungwirdSoftware, einschließlich nach-
folgender Verbesserung, dem Auftraggeber aufgrundeiner 
Benutzungslizenzzurausschließlichen Verwendungindem 
System,fürdasdieSoftwaregeliefertwird, 
überlassen und kannunterEinfügungeines Hinweises aufdasUrheberrecht vonIPC-MarktGmbH 
zurBenutzungin diesem Systemkopiertundmodifiziertwerden. Der 
InhaltderSoftwaregiltalsGeschäftsgeheimnis.OhneschriftlicheEinwilligungvonIPC-
MarktGmbHdarfderAuftraggeberdasgelieferte Software-ProduktoderTeiledavon, gleich in  welcher 
Form, Dritten nicht zugänglichmachen. 
14.2 AlleRechte anderSoftware(Originale,Kopie,Updates)verbleiben stets beiIPC-MarktGmbH. 
Mit der AuftragsbestätigungundLieferung der SoftwaredurchIPC-Markt GmbHgiltdieLizenzals 
erteilt.Quellenprogramme, soweit  erhältlich,können dem Auftraggeber 
nachUnterzeichnungeinesseparatenLizenzvertragesüberlassenwerden. 
14.3 Fallsein AusfallderZentraleinheit den GebrauchderSoftware verhindert, 
darfdiesevorübergehendineineranderenZentraleinheit eingesetztwerden. 
14.4 DerAuftraggeberist nichtberechtigt, Dritten die SoftwareaufderGrundlage 
einesschriftlichenLizenzvertrages mitIPC-MarktGmbHzu 
überlassen. 
14.5 IPC-MarktGmbHistberechtigt, eineLizenzzukündigen, wenn derAuftraggeberdenvorstehenden  
Lizenzbedingungen zuwiderhandelt bzw.wennderAuftraggeberinZahlungsverzuggerät. 
DerAuftraggeberverpflichtetsichindiesem Fall, dieSoftware sowiealle Teileoder 
KopiendavonanIPC-Markt GmbHzurückzugeben  oderderenVernichtungzu 
bestätigen.JedeLizenzist gebührenpflichtig. 

 
 

15. ÄNDERUNGEN 
 

IPC-MarktGmbHbehält sichvor,Änderungenan denProduktenvorzunehmen,(1)welche 
diephysikalische oder funktionelleAustauschbarkeitoder Leistungen  derProdukte 
nichtbeeinträchtigen, ( 2) soweit  dies ausSicherheits-gründen erforderlichist,(3)umder 
Produkt - Spezifikationzu  entsprechen. 

 
 
 

16. SONSTIGES 
16.1 Vonunsgelieferte Produktesind nur zuBenutzungundVerbleibinnerhalb der Bundes-
republik Deutschlandbestimmt.Die Wiederausfuhr - einzeln oder insystemintegrier- 
ter Form - ist fürdenKundengenehmigungspflichtigundunterliegtdem 
deutschenAussenwirtschaftsrecht sowie den US Export Regulations,deren Kenntnis 
dem Kun-den obliegt.Der Weiterverkaufan Kunden imNuklearbereich 
erforderteinebesondereGenehmigung. 
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AufhebungundAbwehr derartiger ZugriffeundAnsprücheerforderlichsind.Im übrigenhat 
erunsbeider Wahrnehmungunserer Rechteinjeder Weise zuunterstützen. 
9.4 Im Falle der Weiterveräußerungist derKäufer verpflichtet, unser Eigentumvorzube-halten. Er 
trittschon hiermitimvorausseine Ansprüche auseinemetwaigenVeräußerungs-vertraganuns 
abbiszumAusgleichaller Forderungen,die uns gegenihnzustehen.Abgetretenwerdenhiermitauch 
alleForderungen ausWechseln,die aufForderungen ausder 
WeiterveräußerungunseresEigentumsgezogen werden( Kundenwechsel). 
DieÜbergabesolcherWechsel wirddadurch ersetzt, daß der Käufer sie füruns verwahrt oder,falls er 
nicht denunmittelbarenBesitzan ihnenerlangt,seinenHerausgeberanspruchgegenDritte 
hiermitimvorausanuns abtritt. AufVerlangen wirdderKäufersolche Wechsel,mitseinem Indossament 
versehen,unverzüglich anuns abliefern.Auch imFalleeiner etwaigenabredewidrigenDiskontierung 
vonKundenwechseln zu Gunsten des Käufers stehtder Erlös ausder Diskontierungalleinuns 
zu.DerKäuferhat demErwerber dieAbtretungseiner Forderungenanunsmitzuteilen, esseidenn, 
wirhaben ihnvondieserVerpflichtungschriftlich entbunden. Wir sindjederzeitbefugt, den Erwerbervon 
der Abtretung der Ansprüche  desKäufersgegenihn anuns zuunterrichten. 
9.5 Falls der Käufer seineZahlungsverpflichtungensowiedie übrigen,sich ausdem Eigentums-
vorbehaltergebendenVerpflichtungen nichtordnungsgemäßerfüllt, endet seinBesitzrecht an 
derWareund wir sind berechtigt, unter AusschlußallerEinwen- dungen und 
EinredendiesofortigeHerausgabe zuverlangen. Sofernwir nicht ausdrücklichetwas anderes 
erklären,liegt in derRücknahme jedochkeinRücktrittvomVertrag, sieerfolgtvielmehr lediglichzur 
SicherungunsererAnsprüche. Der Käufer bleibtweiterhin zur ErfüllungdesVertragesverpflichtet. 
9.6 Der KäuferhatimFalleder Rücknahme, gleichgültig ob der 
RücktrittvomVertragerklärtwirdodernicht,  die Kosten derRücksendung zutragen. Die 
Rücksendungdarfnur inderOriginalverpackungerfolgen. 
9.7 Der Eigentumsvorbehaltgehtnichtdadurch unter, daßunsere Forderungen 
ineinelaufende Rechnung aufgenommen werdenund der Saldoanerkanntwird. 
9.8 Wir sindverpflichtet, aufVerlangen desKäufers 
denEigentumsvorbehaltinsoweitaufzugeben,alsder Rechnungswert der beim Käufer 
lagerndenunbearbeitetenWareunsereForderungen ummehr als25 %übersteigt. 

 
10. GEWÄHRLEISTUNGEN 

 
10.1 Die Garantiefristbeträgt 12 Monateab LieferungderWare. 
10.2 Hatdie gelieferteWareeinenvon uns zuvertretenden Mangel,so liefernwir nachunserer Wahl 
kostenlosErsatz oder bessern nachoder gewähreneinenangemessenenPreisnachlaß.Falls auch 
dieErsatzlieferungmangelhaft ist, kannderKäufer nachseiner 
WahleinenangemessenenPreisnachlaßoderdieRückgängigmachungdesVertragesverlangen. 
Weitergehende Ansprüche desKäufers gegenuns und 
unsereErfüllungsgehilfen,insbesondereAnsprüche aufErsatzvon Schäden, dienicht an dem 
Liefergegenstandselbst entstanden sind,sind ausgeschlossen, undzwar auchinsoweit,als sieetwa 
aufunerlaubteHandlung (§§ 823ff.BGB) gestützt werden.Dies giltnicht,soweit wir wegen 
Vorsatzoder grober Fahrlässigkeitoderwegen des Fehlenszugesicherter Eigenschaften zwingend 
haften. 
10.3 Mängel derWare müssen uns unverzüglich, undzwar offensichtlicheMängel 
spätestensinnerhalbeinerWochenachEingangder Sendung,verdeckteMängel spätestens 
innerhalbeinerWochenach ihrerErkennbarkeit,schriftlich angezeigtwerden.Ein 
standardisiertesFormular istimInternet veröffentlicht. Geschiehtdiesnicht, ist 
jeglicheGewährleistungausgeschlossen. Diesgiltinsbesonders dann,wennEingriffe 
amgeliefertenGegenstandvorgenommenwurden.Rücksendungungen dürfen nur inder 
Originalverpackungerfolgen. 
10.4 Beanstandungenvon Teillieferungen berechtigen denKäufernicht, 
dieErfüllungdesganzenVertragesabzulehnen. 
10.5 FürAnsprücheDritter wegen Patent-, Gebrauchs-, Geschmacksmuster-oderWaren-

zeichenverletzungen durchdiegelieferten Warenhaften wir nicht. 
 

11. ENTWICKLUNGSAUFTRÄGE 

11.1 BeiAufträgen,deren AusführungbesondereEntwicklungsarbeiten 
erfordert,erwirbtderKäuferkeineErfinderrechte anden entwickeltenGegenständensowie anden 
EinrichtungenzurHerstellungdieserGegenstände, auchwenn er sich an einemTeilderEntwicklung- 
und/oderHerstellungskostenbeteiligthat. 

12. UNWIRKSAMKEIT 
 

12.1 Sollteeineoder mehrereBestimmungendieseAllgemeinenVerkaufs-
undLieferbedingungenunwirksamsein oder werden, sowirddie Wirksamkeitder 
übrigenBestimmungendadurchnichtberührt.DieunwirksameBestimmunggilt schon  
hiermitalsdurcheine neuewirksameersetzt,diemöglichstdenselben rechtlichenund wirtschaftlichen 
Zweckerfüllt. 

13. ERFÜLLUNGSORT,GERICHTSSTAND,RECHT 
 

13.1 Erfüllungsort für unsere Leistungenistjeweils der Ortunseres Werkes oder 
unseresVerkaufsbüro, aus dem dieWaregeliefert wird.Erfüllungsort für dieLeistungen 
desKäufers istinjedem Fall Bensheim.Der Versand erfolgtaus dem Büro 64625 Bensheim. 
13.2 Bei Streitigkeiten, auch soweitsie die Wirksamkeit des Vertrages oder dieserAll- 
gemeinen Verkaufs-und Lieferbedingungen betreffen, ist Gerichtsstand am Sitz der Gesellschaft, 
Uteweg 2 64625 Bensheim. 
Wir sind auch berechtigt,den KäuferanseinemallgemeinenGerichtsstandzuverklagen . 
13.3 Die Rechtsbeziehung zwischen uns und dem Käufer unterliegen unterAusschluß 
etwaigeranderer nationaler Rechtealleindem Recht der BundesrepublikDeutschland.Rechte,die 
unsaufgrund der gesetzlichenBestimmungenzustehen,werdendurchdieseAllgemeinen Verkaufs-
undLieferbedingungen nichtberührt. 

14. SOFTWARE-LIZENZ( NUTZUNGSRECHT ) 
 

14.1 Vorbehaltlicheinzelvertraglicher BestimmungwirdSoftware, einschließlich nach-
folgender Verbesserung, dem Auftraggeber aufgrundeiner 
Benutzungslizenzzurausschließlichen Verwendungindem 
System,fürdasdieSoftwaregeliefertwird, 
überlassen und kannunterEinfügungeines Hinweises aufdasUrheberrecht vonIPC-MarktGmbH 
zurBenutzungin diesem Systemkopiertundmodifiziertwerden. Der 
InhaltderSoftwaregiltalsGeschäftsgeheimnis.OhneschriftlicheEinwilligungvonIPC-
MarktGmbHdarfderAuftraggeberdasgelieferte Software-ProduktoderTeiledavon, gleich in  welcher 
Form, Dritten nicht zugänglichmachen. 
14.2 AlleRechte anderSoftware(Originale,Kopie,Updates)verbleiben stets beiIPC-MarktGmbH. 
Mit der AuftragsbestätigungundLieferung der SoftwaredurchIPC-Markt GmbHgiltdieLizenzals 
erteilt.Quellenprogramme, soweit  erhältlich,können dem Auftraggeber 
nachUnterzeichnungeinesseparatenLizenzvertragesüberlassenwerden. 
14.3 Fallsein AusfallderZentraleinheit den GebrauchderSoftware verhindert, 
darfdiesevorübergehendineineranderenZentraleinheit eingesetztwerden. 
14.4 DerAuftraggeberist nichtberechtigt, Dritten die SoftwareaufderGrundlage 
einesschriftlichenLizenzvertrages mitIPC-MarktGmbHzu 
überlassen. 
14.5 IPC-MarktGmbHistberechtigt, eineLizenzzukündigen, wenn derAuftraggeberdenvorstehenden  
Lizenzbedingungen zuwiderhandelt bzw.wennderAuftraggeberinZahlungsverzuggerät. 
DerAuftraggeberverpflichtetsichindiesem Fall, dieSoftware sowiealle Teileoder 
KopiendavonanIPC-Markt GmbHzurückzugeben  oderderenVernichtungzu 
bestätigen.JedeLizenzist gebührenpflichtig. 

 
 

15. ÄNDERUNGEN 
 

IPC-MarktGmbHbehält sichvor,Änderungenan denProduktenvorzunehmen,(1)welche 
diephysikalische oder funktionelleAustauschbarkeitoder Leistungen  derProdukte 
nichtbeeinträchtigen, ( 2) soweit  dies ausSicherheits-gründen erforderlichist,(3)umder 
Produkt - Spezifikationzu  entsprechen. 

 
 
 

16. SONSTIGES 
16.1 Vonunsgelieferte Produktesind nur zuBenutzungundVerbleibinnerhalb der Bundes-
republik Deutschlandbestimmt.Die Wiederausfuhr - einzeln oder insystemintegrier- 
ter Form - ist fürdenKundengenehmigungspflichtigundunterliegtdem 
deutschenAussenwirtschaftsrecht sowie den US Export Regulations,deren Kenntnis 
dem Kun-den obliegt.Der Weiterverkaufan Kunden imNuklearbereich 
erforderteinebesondereGenehmigung. 
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